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I. Onshore-WEA

� Ausgangspunkt: Genehmigung nach BImSchG

als gebundene Entscheidung

� Grundsatz: Kennzeichnungspflicht ab 100 m 

Gesamthöhe (§ 14 LuftVG)

� Art der Kennzeichnung: Rückgriff der           

Luftfahrtbehörde auf fachliche Regelwerke (AVV 

Kennzeichnung, ICAO-Empfehlung)



1. AVV Kennzeichnung

� Behördeninterne Verbindlichkeit

� Bundeseinheitliche Leitlinien, aber deutliche 

Spielräume der Luftfahrtbehörden, z. B. 

hinsichtlich Vorgabe der konkreten Tages-

und Nachtkennzeichnung (Nrn. 13, 14, 15)

� Wichtig: Wahrung der Verhältnismäßigkeit

� Möglichkeit nachträglicher Anordnungen (§ 17 

BImSchG), soweit verhältnismäßig 

� Einschränkung des Bestandsschutzes!



2. ICAO-Empfehlung Aerodromes
Annex 14 Kap. 6

� Internationales Luftfahrtübereinkommen mit 

lediglich empfehlendem Charakter

� Für WEA in Deutschland seit Geltung der AVV 

nur noch von geringer Bedeutung



II. Offshore-WEA

� Genehmigung nach § 31 Bundeswasserstraßengesetz

oder BImSchG bzw. Seeanlagenverordnung

1. Luftverkehrssicherheit: AVV Teil 3, Abschnitt 4

2.  Sicherheit der Schifffahrt: IALA-Empfehlung O-117 
und Richtlinie der WSD‘en Nord und Nord-West

� keine Bindungswirkung!

� Umstände des Einzelfalls maßgeblich

� Nachträgliche Änderung/Ergänzung der 
Kennzeichnungsvorgaben gemäß § 4 Abs. 3 
SeeAnlV möglich



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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